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Informationen zu Konvink 

Sehr geehrte Ausbildungsbetriebe und Bildungsverantwortliche, dieses Dokument bietet Ihnen umfas-
sende Informationen zu Konvink. 

 

Konvink und OdAOrg – Zwei wichtige Plattformen 

Es ist wichtig zu beachten, dass es zwei separate Plattformen gibt: 

– Konvink ist Ihre digitale Lern- und Arbeitsumgebung für die Ausbildungsinhalte und dient den Ler-
nenden im ÜK und Betrieb. 

– OdAOrg ist die Administrationsplattform für die Verwaltung und Abrechnung der ÜK-Kurse. 

Jede Plattform erfordert ein eigenes Login, die unabhängig voneinander genutzt werden. Bitte achten 
Sie darauf, für die jeweiligen Aufgaben die korrekte Plattform zu verwenden. 

Warum Konvink für Lernende in den ÜK unverzichtbar ist  

In der Schweiz legt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) den rechtlichen 
Rahmen für die berufliche Grundbildung in der Bildungsverordnung (BiVo) fest. Die Ausbildungsinhalte 
werden im Bildungsplan (BiPla) geregelt, der von der zuständigen Organisation der Arbeitswelt (OdA) 
erstellt und vom SBFI genehmigt wird. 

Der Schweizerische Fachverband Betriebsunterhalt (SFB) Schweiz hat als zuständige Berufsträgerschaft 
der OdA mit der Einführung der BiVo gleichzeitig Konvink implementiert. Dieses Lernmittel wird in den 
überbetrieblichen Kursen genutzt, wo Lernende Vorbereitungs- und Arbeitsaufträge bearbeiten, Kom-
petenzen und Wissensstände dokumentieren sowie sich mit anderen Lernenden austauschen können. 

Der SFB Thurgau setzt voraus, dass allen Lernenden im ÜK der Zugang zu Konvink gewährleistet ist – 
seine Nutzung gilt als verbindlich. 

Demo-Zugang für Berufsbildende – Lernen Sie Konvink kennen! 

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit dem kostenlosen Demo-Zugang einen umfassenden Eindruck von 
der neuen digitalen Lernumgebung zu verschaffen. Entdecken Sie bereits vor Ausbildungsstart den Auf-
bau der Lerninhalte, die Navigation und die vielfältigen betrieblichen Umsetzungsinstrumente. So kön-
nen Sie sich optimal auf die Unterstützung Ihrer Lernenden vorbereiten. Der Demo-Zugang steht Ihnen 
für drei Monate kostenlos zur Verfügung. Nach der Registrierung unter https://betriebsunter-
halt.ch/thurgau/ im Bereich «Demo-Zugang» erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden per E-Mail Zugriff 
auf die Lernumgebung. 

Infos zum Bestellablauf 

Für einen reibungslosen Ausbildungsstart ist eine frühzeitige Bestellung der Konvink-Zugänge wichtig. 
Lehrbetriebe bestellen die Zugänge direkt bei ihrer Sektion – unabhängig von einer SFB-Mitgliedschaft. 
Für die Bestellung melden Sie sich auf der Plattform OdAOrg an: https://sfb-thurgau.odaorg.ch/  

Bitte beachten Sie: Bestellungen können ausschliesslich von der im OdAOrg hinterlegten Berufsbil-
dungsverantwortlichen Person vorgenommen werden.  
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Wichtig: Die Sektion sammelt die Bestellungen bis zum 24. Juli und übermittelt die Daten anschliessend 
an Konvink. Konvink verschickt ab dem 28. Juli die Zugangslinks zur Registrierung. 

Support, Onboarding und Schulungen 

Konvink stellt den Support für das Onboarding aller Personen sicher. Bei technischen Fragen wenden 
Sie sich bitte direkt an support@konvink.ch. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner, falls Sie 
keine Einladungs-E-Mail erhalten haben. Auf der Login-Seite https://www.konvink.ch/login/ können Sie 
den Einladungslink zur Registrierung und die E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts selbst auslösen. 

Wir empfehlen Ihnen zudem dringend, die umfassenden Videos zur Selbsthilfe anzuschauen: 
https://www.konvink.ch/videoanleitungen-de/ und sich für eine der kostenlosen Schulungen für Be-
rufsbildnerinnen und Berufsbildner anzumelden: https://www.konvink.ch/schulungen-fuer-berufsbild-
nerinnen/. Diese Ressourcen helfen Ihnen, Konvink optimal zu nutzen. 

Zusätzlich organisiert der SFB Thurgau nach Ausbildungsstart eine separate Schulung für Konvink. Die 
genauen Termine werden Ihnen noch mitgeteilt. 

Kosten und Zahlungsinformationen 

Die Rechnung für die Konvink-Lizenzen wird jeweils am 15. Oktober ausgestellt. Bitte beachten Sie, dass 
der SFB Thurgau nicht mehrwertsteuerpflichtig ist. Daher kommen die Kosten der Mehrwertsteuer zu-
sätzlich zum Lizenzpreis hinzu und können auf der Rechnung nicht separat ausgewiesen werden. 

– Fachfrau/mann Betriebsunterhalt EFZ: CHF 1'314.00 (davon ÜK & Betrieb CHF 859.00, Schule CHF 
455.00) 

– Unterhaltspraktiker/in EBA: CHF 984.00 (davon ÜK & Betrieb CHF 681.00, Schule CHF 303.00) 

Im Lizenzpreis von Konvink sind die Lehrmittel für die gesamte betriebliche Grundbildung enthalten. 
Ausgenommen sind die Kosten für Lehrmittel in der Berufsfachschule. 

Wichtiger Hinweis zur Zahlung: Der Lehrbetrieb zahlt den Gesamtbetrag für alle Lehrjahre im Voraus. Es 
ist ausschliesslich der Kauf des gesamten Pakets für alle Lehrjahre möglich. Der Totalbetrag wird bei 
Bestellung fällig, eine pro Rata-Verrechnung ist nicht vorgesehen. 

Auf wen läuft der «Account» 

Mit der Bestellung und Bezahlung der Konvink-Lizenzen erhalten Lernende Zugriff auf eine personali-
sierte Lernumgebung. Sie sind die «Hauptnutzer» der Accounts und haben lebenslangen Zugang zu ih-
ren Lernmaterialien. Ausbilder erhalten Einblick in die Fortschritte der Lernenden, um sie optimal un-
terstützen zu können. Diese Verknüpfung erlischt nach Beendigung des Lehrverhältnisses. Die Datenho-
heit liegt bei den Lernenden. Es muss für jeden Lernenden ein Account erworben werden. 

Was passiert bei einem Lehrabbruch? (Stichtag für die Verrechnung ist der 16. November) 

Wird das Ausbildungsverhältnis vor dem 16. November aufgelöst, wird der Kaufbetrag dem Lehrbetrieb 
zurückerstattet. In diesem Falle werden die Konvink-Zugänge für Lernende und Berufsbildner/innen ge-
schlossen. 

Für Lehrabbrüche nach dem 16. November wird der Kaufbetrag nicht mehr zurückerstattet. Die Zugänge 
für Lernende bleiben bestehen und können bei einem künftigen Betrieb weiterverwendet werden.  
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Was passiert im Falle eines Wechsels in der Grundbildung (von EBA zu EFZ oder umgekehrt)? 

Wechselt ein/e Lernende/r die Ausbildung von EBA zu EFZ oder EFZ zu EBA ist dies an die entsprechende 
Sektion zu melden. Der Konvink Zugang wird entsprechend für die Lernenden sowie den/die gemel-
dete/n Berufsbildner/in angepasst. 

Die Kosten-Differenz wird weder gutgeschrieben (Wechsel von EFZ zu EBA) noch nachverrechnet 
(Wechsel von EBA zu EFZ). 

Wichtig: Sollten Lernende vor dem Wechsel bereits Einträge in ihrer Lerndokumentation auf Konvink 
vorgenommen haben, bleiben ihnen diese nach dem Wechsel vollständig und unverändert erhalten. 
Lernende erhalten zusätzlich einen neuen Kompetenzkompasses, der bisherige Kompetenzkompass 
bleibt bestehen. 

Was passiert im Falle eines Wechsels des Lehrbetriebs? 

Lehrbetriebswechsel bis 16. November des ersten Ausbildungsjahres können als Lehrabbruch angese-
hen werden. Die Kosten des alten Betriebes werden zurückerstattet und der neue Betrieb bestellt eine 
neue Lizenz. 

Lehrbetriebswechsel nach dem 16. November muss der Zugang des Betriebes angepasst werden. Der 
Zugang der Lernenden bleibt dabei bestehen. 

Was passiert bei einer Wiederholung eines Lehrjahres? 

Wiederholen Lernende in der Ausbildung EFZ oder EBA ein oder mehrere Lehrjahre, ist dies der entspre-
chenden Sektion zu melden. Der Konvink-Zugang wird ohne Kostenfolge für das zusätzliche Lehrjahr 
verlängert. 

Wie ist der Prozess bei einer verkürzten Grundbildung EFZ? 

Haben Lernende bereits erfolgreich eine Ausbildung «Unterhaltspraktiker/in EBA» abgeschlossen und 
möchten eine verkürzte Ausbildung «Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ» beginnen, wird das 
Regelprodukt EFZ plus Schwerpunkt zu dem ausgewiesenen Regelpreis erworben. Eine Preisanpassung 
und ein eigenes Produkt gibt es nicht. 

Ausbildungsteilnehmer/innen EFZ und EBA nach Art. 32 Berufsbildungsverordnung (BiVo) 

Verfügen Erwachsene insgesamt über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung, in der mindestens 
drei Jahre Berufserfahrungen im Bereich des Betriebsunterhalts nachgewiesen werden können, ist eine 
Zulassung zum QV (Qualifikationsverfahren) und der anschliessend erfolgreiche Abschluss EFZ oder EBA 
möglich. 

In diesem Fall kann die entsprechende Lizenz EFZ oder EBA zu dem ausgewiesenen Preis erworben wer-
den. Eine Preisanpassung und ein eigenes Produkt gibt es nicht. 

 
Wir sind überzeugt, dass Konvink einen entscheidenden Beitrag zu einer modernen und effizienten Aus-
bildung im Betriebsunterhalt leistet und den Lernenden optimalen Lernerfolg ermöglicht. Bei weiteren 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Weingarten, im Mai 2026 


